
TOP 1 – NQR STRG:  
BUNDESGESETZ ÜBER DEN NATIONALEN 
QUALIFIKATIONSRAHMEN (NQR-GESETZ) 
UND EUROPÄISCHER HINTERGRUND 
 
Mag. Eduard Staudecker, MBA 
Geschäftsführer der NQR-Steuerungsgruppe 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



 Zielsetzung: Abbau von Hürden im europäischen Bildungs- 
und Arbeitsraum unter Wahrung der Subsidiarität   

 Transparenz, Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit der 
Bildungssysteme und Qualifikationen in Europa  

 Förderung der Mobilität innerhalb der Europäischen Union 
 Anstoß für umfassende Reformen  
 Stärkere Koordination und Zusammenarbeit in der EU durch 

gemeinsame Zielsetzung der Zuordnung 

EQR – EUROPÄISCHE ZIELSETZUNG 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



 Umsetzung aktuell in 39 europäischen Ländern  
(28 MS + AL, BiH, IS, FYRM, ME, RS, TK, LI, NO, CH, Kosovo) 

 1. Meilenstein: Referenzierungsbericht an EQF AG 
 23 MS (+ IS, FYRM, ME, NO, CH) haben Referenzierung 

abgeschlossen; offen: KY, RO, SK, FI, SE (geplant für 2016) 
 2. Meilenstein: EQR-Niveauangaben auf Zeugnissen, 

Diplomen, Zeugniserläuterungen, Datenbanken 
 16 MS (+ NO) haben 2. Meilenstein zumindest teilweise 

umgesetzt oder in Vorbereitung 
 9 MS verweisen auf EQR-Niveau in nationalen 

Qualifikationsdatenbanken 

EQR – STAND DER UMSETZUNG (JUNI 2016) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
AlbanienBosnien und HerzegowinaIslandMazedonienMontengroSerbienTürkeiLiechtensteinNorwegenSchweizLiechtenstein2. Meilenstein:BE-deCZDKDEEEFRIEITLVLTHUMTNLPLPTSKDatenbanken: CZDKDEFRLTMTSKUK



 Strukturierte Darstellung der österreichischen 
Qualifikationen und Qualifikationsniveaus  

 Der NQR hat orientierenden und empfehlenden Charakter 
und nimmt keinen Einfluss auf das Berechtigungssystem! 

  NQR ist kein Akkreditierungsinstrument! 
 Transparenz, Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit innerhalb 

des österreichischen Bildungssystems 
 Nicht-formale Qualifikationen und informelles Lernen sollen 

sichtbar gemacht werden  
 

NQR – STRATEGISCHE ZIELSETZUNG 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



 2014: Umfassende Vorbereitungs- und Konzeptionsphase 
unter Einbindung aller Stakeholder 

 2015: Diskussion und Verhandlung der Positionen mit 
Stakeholdern 

 Ende 2015: Begutachtung und parlamentarischer Prozess  
 

 Inkrafttreten: 15. März 2016  

GESETZWERDUNG 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 1 – Regelungsgegenstand  und Zielsetzungen  
§ 2 – Begriffsbestimmungen 
§ 3 – NQR-Qualifikationsniveaus 
§ 4 – NQR-Koordinierungsstelle 
§ 5 – Aufgaben der NQR-Koordinierungsstelle 
§ 6 – NQR-Beirat 
§ 7 – NQR-Steuerungsgruppe 
§ 8 – Zuordnung formaler Qualifikationen 
§ 9 – Zuordnung nicht-formaler Qualifikationen 
§ 10 – NQR-Handbuch 

NQR-GESETZ - BGBl. I Nr. 14/2016 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2016_I_14


 Regelung der Zuordnung österreichischer Qualifikationen zu 
einem Qualifikationsniveau des NQR und der 
Veröffentlichung dieser Zuordnung zu Informationszwecken 
in einem öffentlich zugänglichen Register (NQR-Register) 

 Bürgernaher Prozess der Zuordnung - sachverständige 
Expertisen und Lernergebnisse als Grundlage iSd 
Empfehlung zur Einrichtung des EQR 

 Ziele: Transparenz, Vergleichbarkeit, Lebenslanges Lernen 
 Die Zuordnung dient ausschließlich Informationszwecken 

und entfaltet keine Rechtswirkungen auf berufliche oder 
sonstige Berechtigungen. 

§ 1 – Regelungsgegenstand und Zielsetzungen  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 3 – NQR-Qualifikationsniveaus  
 
NQR – Niveau 8 

3rd cycle QF-EHEA 
PhD 

NQR – Niveau 7 
2nd cycle QF-EHEA 

Master 

NQR – Niveau 6 
1st cycle QF-EHEA 

Bachelor 

NQR – Niveau 5 

NQR – Niveau 4 

NQR – Niveau 3 

NQR – Niveau 2 

NQR – Niveau 1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 4 – NQR-Koordinierungsstelle 
 

 Vertrag zwischen BMBF, BMWFW und OeAD-GmbH  
 Informations- und Auskunftsrechte der/des BM für Bildung 

und Frauen bzw. der/des BM für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft 

 Pflichten und Aufgaben der NKS, Möglichkeit der Vertrags-
kündigung, Qualifikationsprofil der NKS-Mitarbeiter/innen 

 Geschäftsordnung und Leitlinien der NKS > Zustimmung 
durch NQR-Steuerungsgruppe und Genehmigung durch 
BMBF im Einvernehmen mit BMWFW 

 Aufwandersatz durch Bund, Budgetplan 
 Jährlicher Arbeitsbericht an BMBF, BMWFW, NQR-STRG und 

Nationalrat bis 30. April 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 5 – Aufgaben der NQR-Koordinierungsstelle 
 
 Siehe TOP 2 – Vorstellung der NQR-Koordinierungsstelle 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 6 – NQR-Beirat 
 

 Sachverständiger Beirat eingerichtet bei NQR-
Koordinierungsstelle zu deren Beratung 

 7 Expertinnen/Experten (50vH Frauen) 
 Zustimmung durch NQR-Steuerungsgruppe, Ernennung 

durch BMBF im Einvernehmen mit BMWFW 
 Ernennung auf höchstens 5 Jahre, wiederholte Ernennung 

zulässig bis 6 Monate vor Ablauf der Ernennungsperiode 
 Erstellung von Stellungnahmen im Zuge der Prüfung von 

Zuordnungsersuchen 
 GO zu erstellen durch NKS und zu beschließen mit einfacher 

Stimmenmehrheit der NQR-Beiratsmitglieder 
 

 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 7 – NQR-Steuerungsgruppe 
 

 Siehe TOP 3: Geschäftsordnung der NQR-Steuerungsgruppe  
 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



§ 8 – Zuordnung formaler Qualifikationen 
 

§ 8 Abs. 1 
Zuordnungsersuchen 

an NQR-
Koordinierungsstelle 

§ 8 Abs. 2 
Formale und inhaltliche 

Prüfung durch NQR-
Koordinierungsstelle 

§ 8 Abs. 2 
Beiziehung 

sachverständiger 
Personen 

§ 8 Abs. 2 
Jedenfalls Beratung 
und Stellungnahme 
durch NQR-Beirat 

Status Quo Bericht  
der NKS  

§ 8 Abs. 3 
Behandlung in NQR-
Steuerungsgruppe 

§ 8 Abs. 3 
Eintragung der 

erfolgten Zuordnung  in 
NQR-Register 

§ 8 Abs. 4 
Bestätigung an 

Qualifikationsanbieter/ 
einbringende Stelle 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



 Begriffliche Verankerung der NQR-Servicestellen 
 Ernennung („Ermächtigung“) durch BMBF im Einvernehmen 

mit BMWFW auf Vorschlag der NQR-Steuerungsgruppe  
 Unterstützung von Anbietern nicht-formaler Qualifikationen 

im Prozess der Zuordnung 
 Näher geregelt in Leitlinien der NQR-Koordinierungsstelle 

§ 9 – Zuordnung nicht-formaler Qualifikationen  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 



 Erstellt durch NQR-Koordinierungsstelle 
 Unterstützung bei der Ausformulierung und Bearbeitung 

von Zuordnungsersuchen 
 Einspruchsrecht der NQR-Steuerungsgruppe  
 Siehe TOP 4: Vorstellung NQR-Handbuch 

§ 10 – NQR-Handbuch 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine lange Liste von Akteuren, die noch einzubinden wären, Sorgfältig zu planen und zu überlegen – in welcher Form und an welcher Stelle diese einzubinden sind. 
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